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1. Einleitung

Zum 30.06.2026 steht erstmals die Abgabe
des Mindeststeuer-Berichts (GloBE Information
Return – GIR) für Unternehmensgruppen mit ka-
lenderjahrgleichem Geschäftsjahr an. Damit
Unternehmensgruppen den erforderlichen GIR
nicht in mehreren Staaten abgeben müssen, ist
(aus deutscher Sicht nach § 75 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 MinStG) zwischen den beteiligten Staaten
ein wirksames Übereinkommen zum Austausch
des GIR erforderlich. Innerhalb der EU ist der
Austausch durch die DAC9 sichergestellt. Mit
Drittstaaten soll dies über das Multilateral Com-
petent Authority Agreement on the Exchange
of GloBE Information (GIR-MCAA) erfolgen, wel-
ches auch Deutschland bereits am 19.09.2025
unterzeichnet hat.

Das vorliegende Umsetzungsgesetz dient der
Überführung des GIR-MCAA in innerstaatliches
Recht. Dem Vernehmen nach ist mit dem Ab-
schluss des Gesetzgebungsverfahrens und mit
der Notifikation der innerstaatlichen Umset-
zung durch Deutschland nach aktuellem Pla-
nungsstand jedoch nicht vor September 2026
und damit nach dem 30.06.2026 zu rechnen.

Bei einer verzögerten innerstaatlichen Umset-
zung ergeben sich praktische und rechtliche
Unsicherheiten für die betroffenen Unterneh-
mensgruppen. Insbesondere für deutsche Un-
ternehmensgruppen zeigt sich im Ausland ein
Compliance-Risiko, u.U. sogar ein Risiko des
Entstehens sachlich ungerechtfertigter Mehr-
belastungen. Diese Risiken können durch ein
beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren ver-
mieden.

Auf diese Weise würde die Entstehung unnöti-
ger Bürokratie verhindert, durch die anderen-
falls die Sicherstellung rechtskonformen Ver-
haltens zur Umsetzung der globalen Mindest-
steuer in zahlreichen Ländern insbesondere für
deutsche Unternehmensgruppen nochmals
massiv erschwert wird. Eine Verzögerung der –
inhaltlich wohlgemerkt politisch und fachlich
völlig unumstrittenen – Umsetzung sollte daher
unbedingt ausgeschlossen werden.

2. Folgen einer nicht rechtzeiti-
gen Umsetzung

Nach § 75 Abs. 2 Satz 1 MinStG entfällt die
Pflicht zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts
im Inland nur, wenn

1. der GIR im Ausland abgegeben wurde (Nr.
1) und

2. mit diesem Staat ein automatischer Infor-
mationsaustausch des GIR über die DAC9
oder eine "wirksame völkerrechtliche Ver-
einbarung" sichergestellt ist (Nr. 2).

Laut der Gesetzesbegründung setzt die wirk-
same völkerrechtliche Vereinbarung auch die
„innerstaatliche Anwendung“ und somit nach
unserem Verständnis die Umsetzung in inner-
staatliches Recht voraus (BR-Drs. 365/23, S.
260). Wenn diese zum ersten GIR-Abgabeter-
min am 30.06.2026 noch nicht erfolgt ist, ver-
ursacht dies auf Unternehmensseite in zwei
Konstellationen Rechtsunsicherheit, erhebliche
bürokratische Belastungen und die Gefahr von
Bußgeldern:

a) Abgabe des GIR durch eine in einem Dritt-
staat ansässige oberste Muttergesellschaft
mit Geschäftseinheiten in Deutschland

In den allermeisten Konzernen sind die rele-
vanten Berichts- und Steuerprozesse auf
Ebene der obersten Muttergesellschaft zu-
sammengeführt. Daher planen diese Kon-
zerne derzeit, den GIR typischerweise durch
die oberste Muttergesellschaft in deren An-
sässigkeitsstaat abzugeben. Bei Abgabe des
GIR bis zum 30.06.2026 in einem Drittstaat
durch die dort ansässige oberste Mutterge-
sellschaft wäre die Bedingung des § 75 Abs.
2 Satz 1 Nr. 2 MinStG ggf. nicht erfüllt. Die
Abgabe des GIR durch die Drittstaaten-Kon-
zernmutter würde demnach in Deutschland
ggf. nicht befreiend wirken und die deutsche
Geschäftseinheit müsste einen eigenen GIR
in Deutschland einreichen. Bei Nichteinrei-
chung in Deutschland droht nach § 98 Abs. 1
MinStG ein Bußgeld.

Dieser Fall könnte ggf. seitens der deutschen
Finanzverwaltung durch eine Nichtbeanstan-
dungsregelung o.ä. adressiert werden, nach
der die Voraussetzung des § 75 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 MinStG bis zur Umsetzung des GIR-
MCAA bei Abgabe des GIR als erfüllt gilt.

b) Abgabe des GIR durch eine deutsche Kon-
zernmutter mit Tochtergesellschaft in Dritt-
staaten

Für deutsche Unternehmensgruppen gegen-
über dem in (a) beschriebenen Fall ungleich
wichtiger sind mögliche Pflichten und Ver-
stoßrisiken, die sich aus dem umgekehrten
Fall im Ausland ergeben.

§ 75 Abs. 2 MinStG setzt Art. 8.1.2 der Mo-
del Rules (siehe auch Art. 44 Abs. 3
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Richtlinie 2022/2523) um, wonach die be-
freiende Abgabe des GIR ebenfalls an die Vo-
raussetzung einer „wirksame[n] qualifi-
zierte[n] Vereinbarung“ geknüpft wird. Diese
Regelung ist in anderen Staaten in gleicher
Lesart umgesetzt worden.

Setzt Deutschland das GIR-MCAA nicht recht-
zeitig vor dem 30.6.2026 um, droht daher
spiegelbildlich zum vorherigen Punkt der
Verlust der Befreiungswirkung der GIR-Ab-
gabe in Deutschland für die Berichtspflicht in
allen Drittstaaten. Im Ergebnis werden sämt-
liche Konzerne mit oberster Muttergesell-
schaft in Deutschland gezwungen sein, den
GIR in mindestens einem ausländischen
Staat abzugeben, der das GIR-MCAA wirk-
sam umgesetzt hat. Andernfalls droht in al-
len Drittstaaten, die Pillar 2 mit Wirkung zum
01.01.2024 umgesetzt haben, ein Compli-
ance-Verstoß sowie ggf. ein Bußgeld für eine
nicht wirksam erfolgte Abgabe des GIR.

Grundsätzlich ist die deutsche Verzögerung bei
der MCAA-Umsetzung jederzeit transparent in
der von der OECD zur Verfügung gestellten Da-
tenbank zum Stand der Austauschverhältnisse
bei verschiedenen Regelungen zum automati-
schen Informationsaustausch erkennbar.1

Da sich die betroffenen Unternehmensgruppen
nach unserer Wahrnehmung bislang auf eine
rechtzeitige Umsetzung des GIR-MCAA verlas-
sen haben und dementsprechend von einer Be-
freiungswirkung der Abgabe in den o.g. Kons-
tellationen ausgehen, dürfte die o.g. Problema-
tik zu einer größeren Verunsicherung über die
Befreiungswirkung der GIR-Abgabe in Drittstaa-
tenfällen führen. Im Ergebnis wären die be-
troffenen Unternehmen völlig unerwartet mit
dem Mehraufwand konfrontiert, den Mindest-
steuer-Bericht in einer anderen bzw. weiteren
Jurisdiktion abzugeben, um Compliance-Risi-
ken zu minimieren.

Petitum: Das Gesetzgebungsverfahren zum
GIR-MCAA-Umsetzungsgesetz sollte – um un-
nötige bürokratische Belastungen der Wirt-
schaft zu vermeiden – z.B. durch eine Einbrin-
gung über die Koalitionsfraktionen beschleu-
nigt werden, so dass der Verfahrensabschluss
und die Notifikation bei der OECD bis zum
30.06.2026 sichergestellt werden können.

1https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/inter-
national-standards-on-tax-transparency/automatic-
exchange-of-information-exchange-relations-
hips.html.

Begleitend sollte die Finanzverwaltung z.B.
per BMF-Schreiben erklären, dass bei einer
zum 30.06.2026 noch nicht erfolgten Notifi-
zierung der GIR-MCAA-Umsetzung durch
Drittstaaten sowie bei einer noch nicht erfolg-
ten DAC9-Umsetzung durch EU-Mitgliedstaa-
ten zumindest bis zum 31.12.2026 (erste Frist
für den zwischenstaatlichen Informationsaus-
tausch, § 3 Nr. 2 GIR-MCAA) die Vorausset-
zung des § 75 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MinStG als
erfüllt gelten.

Sollte eine Notifizierung der Umsetzung des
GIR-MCAA bis zum 30.06.2026 nicht möglich
sein, wäre eine mit den Drittstaaten abge-
stimmte Kommunikation hilfreich, dass sei-
tens der Drittstaaten eine bis zum 31.12.2026
durch die Bundesregierung nachgeholte Um-
setzung und Notifikation als ausreichend an-
gesehen wird und von den Drittstaaten damit
ein bis zum 30.06.2026 in Deutschland abge-
gebener GIR als befreiend angesehen wird. Für
Zwecke der internationalen Transparenz und
Rechtssicherheit sollte eine solche Kommuni-
kation bzw. deren Resultat zur Veröffentli-
chung bei der OECD angeregt werden (z.B. auf
der Website zur Übersicht der Abkommen zum
internationalen Informationsaustausch der
OECD).1
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